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Bruäer unä ich mit äem Vater äen Besuch wieäerholen, auch zu
Fuß, am gleichen Tag von Aeschi hin unä zurück. Damals war ge-
raäe äas neuerstelite Hotel Wilästrubel, nachmaliges Granä Hotel,
eröffnet woräen. Ja! Der Kontrast zwischen äannzumal unä heute:
Ehemals äas iägllische Dörflein mit äen holperigen Sträßlein, äen

gebrechlichen Speichern unä äem ebenfalls altersschwachen Ahorn
auf äem Trieähof unä — äie reinste Hotelstaät von heute!
Meine Anhänglichkeit an unser Heimatäorf erhellt sich äaraus, äaß
ich seit 60 Iahren, mit wenigen Ausnahmen währenä beiäer
kvriege, alljährlich einige Tage äort zu Gast bin unä mit
Hochgenuß Heimatluft atme. Gar oft gebe ich immer noch meinen
Gefühlen Ausäruck mit äem Lieä „In äer Fremäe": Berge äer

Heimat mit ewigem Schnee, ihr Zeugen äer Iugenä, ich rufe euch

zu: D Lanä meiner Väter, wie lieblich bist äu!
Möge unsere iräische Heimat unter äem Schutze äes Allmächtigen
weiterhin blühen unä geäeihen unä äen Charakter eines trauten
Bergtales stets bewahren.

Das walte Gott î Allenbach
alt Stationsvorftanä

Zug

Biläer aus äer „guten alten Zeit".
Nach äen Chorgerichts- nnä kvirchenvorstanäsprotokollen
von 180z an.

180z : Schultheiß unä Rat äes kîantons Bern foräerten äie Herren
"Pfarrer unä Chorgerichte auf, bestimmte Srkunäigungen
einzuziehen, „ob äie kunäertaufe bei uns unterlassen weräe, unä ob

Sektierer unä irrige Lehrsätze in unserer Gemeinäe Platz finäen?"
In seiner Antwort berichtet äer Pfarrer Samuel Rubin: - - Ihre,
— äer Chorrichter, — Berichte lauten sehr beruhigenä unä
erfreulich für äen wahren Christen."
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1804 : „Es erschien (Christen Schranz im Vunäerli unä bekannte,
äaß er an einem Sonntag mit seinem Vieh fortgezüglet fege, wovon
schon am 14. Merz eine Anzeige gemacht woräen. Aeber äiese

sträfliche Sabbat EntHeiligung wuràen ihm scharfe Verweise
gemacht, Ermahnung zur Besserung gegeben unà zwei pfunä zur
Geläbuße auferlegt."

1807 : „Es warä angezeigt, äaß Jakob Pieren in äer Deg oftmals
äie ganze Nacht hinäurch in seinem Haus mit müßigen Leuten
Spiel unä ìîurzweiì treibe unä auch junge kinaben zu äiesem ver-
äerblichen Zeitvertrieb anlocke - - Der Angeklagte versprach
sich zu bessern.

1808 : „Es warä ein oberamtliches Schreiben verlesen, in welchem
äie genaue Aufsicht über äie Befolgung äer Vorschrift für äie Normal

Lehrer anbefahlen wirä. Der Inhalt äer geäruckten Instruktion
warä auch äen vier Schulmeistern vom Pfarrer angezeigt unä äer

Nutzen äieser verbesserten Schulanftalt äurch genügsame Grünäe
bewiesen. Drei von äen Schulmeistern nahmen äiese Vorschrift willig
an; äer vierte, Peter Hager im Hirzboäen, äußerte ein starkes
Mißtrauen gegen äie Absicht äes hohen kvirchenrats, als wenn äerselbe

äurch äiese gefährliche Neuerung äen Heiäelberger kvatechismus unä

folglich auch den wahren Glauben an Lhristum zu verärängen
suchte.

Angeachtet aller Belehrungen, äie äer Pfarrer ihm gab, — beharrte
er äennoch heftig im Wiäersprechen unä erklärte sich, er wolle
eher äie Schule aufgeben, als von äer Lehre äes Heiäelbergers
abstehen. Die Heftigkeit, mit äer er seinen Glauben verteiäigte,
bewog äas Lhorgericht zum Nachgeben."

1806 : „Es erschien auch Stephen Hager, Schulmeister im Boäen
unä beklagte sich über einige unverständige Eltern, äaß sie ihre
kvinäer wegen seiner Lehvart im regelmäßigen Buchstabieren unä
Lesen von ihm abwenäig zu machen suchen. Er erklärte hierauf
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seine Methode unä zeigte ihren Nutzen. Das Lhorgericht gab ihm
allen Beifall unä bevollmächtigte ihn, in äieser richtigen Lehrart
fortzufahren, auch äie wiäerspenstigen Eltern oäer liinäer inskünftig
äem Ehorgericht zur Bestrafung anzuzeigen.

1809 : Es erschien (Christen Iaggis Ehweib im Boäen unä klagte
über äen Schulmeister Stephen Hager, welcher ihre ltinäer nicht
nach alter Gewohnheit, sonäern auf eine neue Art buchstabieren
unä lesen lehre. Er verschaffe ihnen auch keine Sicherheit unä keinen

Schutz gegen äie Mißhanälungen, welche sie von äen anäern bösen
kunäern in äer Schule leiäen müssen. Darum habe sie auch ihre
kvinäer von äieser Zeit an in äie Schwanäschule geschickt. Sie klagte
auch über ihren Mann, äaß er äem Hauswesen schlecht vorstehe, vor
seinen kunäern mit groben Worten äen Schulmeister schmähe, unä
begehrte, äaß auch ihr Mann vor äas Ehorgericht citiert weräe, um
sich gegen ihre bringen zu verantworten. Das Lhorgericht bewilligte
letzteres Begehren; aber mit ihrer ungerechten kîlage gegen äen

Schulmeister, welcher sich in allen Stücken mit gänzlicher Zufrieäen-
heit äes Ehorgerichts rechtfertigte, warä sie einhellig abgewiesen
unä mußte angeloben, äaß sie ihre kunäer von nun an wieäer nach

alter Dränung unä Nebung in äie Schule im Boäen schicken wolle.
1812 : „Es erschien Margarite Germann, Daviä Drummers Eheweib

unä brachte folgenäe btlagen gegen ihren Ehemann vor: Er
besuche allzuviel äie Wirtshäuser, komme meistens erst bei Nacht
nach Haus unä bringe sein kleines Vermögen lieäerlich äurch, äaß
sie balä in Mangel unä Armut zu kommen befürchte. Er behanäle
sie auch oftmals auf eine so grobe Art, äaß er sie einst beinahe
erwürgt hätte, wenn nicht auf ihr Geschrei alsobalä Hülfe
herzugekommen wäre."

Der Mann versprach in „Ansehung äes Trinkens unä allzulangen
Verbleibens in äen Wirtshäusern gänzliche Besserung."

1846. Januar: Johannes G. in äer Oeg: „Wogen äen sektire-
rischen Amtrieben unä äen Versammlungen äaselbst, äie mit Neutaufe

unä äem Genuß äes Abenämahls verbunäen sinä, wirä äer
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Pfarrer ersucht, sich mit äiesen Leuten zu besprechen und sie auf das

Irrtümliche unä Gefährliche ihrer Trennung von äer kirchlichen
Gemeinschaft aufmerksam zu machen."

1846. April: „Der Pfarrer berichtete, daß er mit Johann G. in
äer Oeg wegen seiner gänzlichen Vernachlässigung äes Gottesdienstes

unä äen Gerüchten über neutäuferifchen Sektengeist unter
zwei Malen gesprochen habe; daß derselbe durchaus keine von
unserm reformiertem Lehrbegriff abweichenden Meinungen,
sondern vielmehr geäußert habe, wie sehr er mit dem im Gottesdienst
gepredigten Evangelium übereinstimme, wie aber der Mangel an
Hleidung und Fußbedeckung ihn hindere, die gemeinsamen
Versammlungen zu besuchen, woraus der Pfarrer ihm die geeigneten
Vorstellungen hierüber gemacht und zur Wiederkehr in das öffentliche

Gotteshaus ermahnt habe.

Es gibt nichts Neues unter der Sonne! So möchte man auch

sagen, wenn die Protokolle aus den Fünfzigerjahren äes vorigen
Jahrhunderts berichten, wie Pfarrer Locher einen anscheinend
vergeblichen krampf gegen Störungen des Gottesdienstes durch
Schwatzen und Gelächter, sowie gegen allerhand nächtlichen Vnfug
führte.

Anscheinend lag in seiner Art etwas preußisches, das dem bedächtigen,

aller Schroffheit abgeneigten Adelbodmer Volkscharakter
zuwider war.
So lesen wir von einer Sitzung des kurchenvorstandes im Jahre
1855: „An einem Samstagabend gab es in nächster Amgebung des

Gotteshauses höchst unziemlichen und argen Nachtlärm." Die vier
Hauptbeteiligten wurden durch den Polizeidiener Johannes Bärtschi
vorgeladen auf Sonntag, den 4. November zur Sitzung im kurchen-
chor.

„Es wurde ihnen hauptsächlich vom Pfarrer eine scharfe Ermahnung

zu Theil, sich eines anständigeren Benehmens zu ihrer eigenen
Ehre, sowie im Interesse des guten Rufes ihrer Familien ^nd der

ganzen Gemeinde zu befleißen. Auch die übrigen Mitglieder treten
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àieser Ermahnung bei. Die Betreffenäen treten äarauf in sehr un-
geziemenäer Weise ab. Der Dürrer nimmt an letzterem Amftanä
Anlaß, äen lvirchenvorstanä ernstlich um etwas schärfere Angreifung
solcher Vorfälle unä um kräftiges unä strenges Einschreiten zur
Ehre äer Gemeinäe unä zur Aufrechthaltung seiner Autorität zu
ersuchen, worin ihm von einigen beigestimmt wirä, währenä anäere
äie Strenge nicht ratsam finäen."
Ja, Ja, Bubenstreiche einst, nächtlicher Anfug heute! Zählen wir
lieber nicht auf, was für Nachtbub en-Müsterlein in äen letzten

Iahren bei uns geleistet woräen sinä! Glücklicherweise äarf man
über vieles im Geheimen verstehenä lächeln.

Ein richtiges Schelmenstück jeäoch sei hier gebranämarkt: Die
böswilligen Beschääigungen im neuerbauten Außerschwanäschulhaus,
äeren Arheber bis heute nicht ermittelt weräen konnte.

Was ferner äem sungen Volk äamals so wenig wie heute
ausgetrieben weräen konnte, war äer Hang zu Spiel unä Tanz. Vom
Rauchen, äas heute in vielen kîreisen als ein weiteres Laster
angesehen wirä, ist nirgenäs äie Reäe, wohl aber von Spielwinkeln,
Spiel unä krurzweil äie ganze Nacht, geheimen Tanzgesellschaften,
von Platzgebern unä Musikanten, äie vorgelaäen unä vom Ohor-
gericht ermahnt wuräen unä fast ausnahmslos äen Anfug aufzugeben

versprachen.

Ob es äen Tatsachen entspricht, was nur münälich überliefert
woräen ist: Daß an Wallenzuben einstmals in einem neuen Vschütti-
kasten getanzt woräen sei, — früher waren zwar äie Iauchebe-
hälter sehr klein, —oäer äaß auf äem ebenen Ehällistein äie paare
sich ärehten, wer will äas heute beurteilen?

Wie neuzeitliches Verstehen äer Iugenälust mutet folgenäe Stelle
aus einer kirchlichen Publikation von 1852 an : - - „Besonäers äie

jungen Leute sollen ermahnt weräen, sich äer geheimen
Winkelversammlungen zu entmüßigen unä äagegen ihre Ireuäen öffentlich
zu genießen." — Was vor hunäertvier Iahren äer äamalige Pfarrer
Gerber schrieb, vertreten heute manche Glieäer äer neureforma-
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torischen Kirche, inäem sie den Drang der Jugend nach froher
Geselligkeit nicht als besonders sündhaft betrachten, wohl aber in
anständige Bahnen leiten möchten.

Aus einem bergbäuerlichen Hausbuch
äer )ahre 1854—1863.

1 kmh Bergzins am Bonder y Fr. 14 Rp.
2 vorjährige kvühlikälber für 1Z? Fr.
An p. 5. im Boäen für 1 junges Färkel 4 Fr.
Für 1 verkauftes schwarzes Aulein mit schwarzem, ganz jungem
Lhilberlamm 1? Fr. 86 Rp.
Von L. 5. für 1 '/2 Geih Ludnung Bergzins 1 Fr. 90 Rp.
Dem I. G. eine Schlittete Drückliholz verkauft 1 Fr. 4Z Rp.
Dem Hochzeiter N. N. auf sein dringendes Anhalten für die Hochzeit

vollziehen zu können entlehnt 20 Fr.
Ihm 1Z Pfund Fleisch gegeben Z Fr. 20 Rp.
Sein Weib hat uns im Jänner zwei Tage naoh Sonnenaufgang
geglättet und genäht 40 Rp.

Im Hornung hat uns sein Weib 5 Hemden genäht, Z für mich und
2 für mein Weib, verrechnet 2 Fr. 50 Rp.
Ferner hat sie uns 2V2 Pfund Ohuder gesponnen 1 Fr. 15 Rp.
An I. B. verkauft einen neuen tüchligen Rock und Hosen für
5 Pfund, tut neue Währung 18 Fr. 11 Rp.
N. R. hat uns 57 Pfund Nähschultuch, Nlehl, Haberkernen, kîreusch
und Wollen von Frutigen getragen, rechne Lohn 1 Fr.
Dem jungen N!, p. ein kleines Tuchetlein Bettfutter gegeben,

1 Fr. 50 Rp.
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